
 
Zusammenfassung der Münchner Vereinbarung zum Kinderschutz (MVK) 
 

1. Für wen gilt diese Vereinbarung, wer muss diese lesen? 

Der ESV gilt als Träger einer Einrichtung bzw. eines Dienstes der Kinder-und Jugendhilfe und ist 

insoweit verpflichtet, die MVK einzuhalten. Dies bedeutet, dass der ESV allen  

 Mitarbeitern,   

 Übungsleitern,  

 Ehrenamtlichen,  

(im folgenden Mitarbeiter)  

 die Kontakt zu Kindern  und Jugendlichen haben,  

 die MVK zur Kenntnis zu bringen und die Einhaltung der Vereinbarung selbst und durch seine 

Mitarbeiter sicherzustellen hat.  

 

2. Was ist der wesentliche Inhalt der Vereinbarung? 

Im Ergebnis bezweckt die MVK die Statuierung einer Mitverantwortung aller für den Schutz von 

Kindern und Jugendlichen, auch in dem Sinn eines  „Nicht-weg-schauens“.  

 

3. Wann besteht Handlungsbedarf?  

Mitarbeiter (auch Übungsleiter und Ehrenamtliche) müssen aktiv werden, wenn 

 Gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes/Jugendlichen durch 

 Erziehungsberechtigte oder 

 Dritte 

vorliegen bzw. vermutet werden. 

Anlage 1 enthält eine Übersicht mit Hinweisen zur Wahrnehmung und Beurteilung gewichtiger 

Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung – bitte dringend lesen!! 

 

4. Handlungsschritte bei Wahrnehmung einer Gefährdungslage durch den Mitarbeiter  

(1) Information der Geschäftsstelle (Geschäftsführung oder Personalverantwortliche) über die 

vermutete Gefährdungslage  

(2) Gemeinsame Beratung von Geschäftsstelle und Mitarbeiter über Gefährdungsrisiko. Wenn 

dieses nicht ausgeräumt werden kann, Hinzuziehung einer erfahrenen Fachkraft (= Städtische 

Erziehungsberatungsstelle für Neuhausen/Nymphenburg)  

(3) Beratung mit der Fachkraft über geeignete Hilfen und Hinzuziehung ggf. weitere Personen (Er-

ziehungsberechtigte, betroffenes/r Kind/Jugendlicher, weitere Stellen etc.)  

(4) ESV Geschäftsstelle wacht in Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitern darüber, ob die ggf. 

vereinbarten Hilfen für Erziehungsberechtige und/oder Kinder/Jugendlichen in Anspruch ge-

nommen werden. Sollte dies nicht der Fall sein, wird entweder erneut der Kontakt zu den Er-

ziehungsberechtigten gesucht oder bei akuter Gefährdungslage direkte die Bezirkssozialarbeit 

eingeschaltet.  

 

5. Weitere Verpflichtungen des ESV aus der MVK  

(1) Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisse (EF) von allen beschäftigten Mitarbeitern und 

Übungsleitern, die mindestens 16 Jahren alt sind  

(2) Vorlage eines EF von Betreuern, die Kinder/Jugendliche auf Fahrten mit mindestens einer 

Übernachtung begleiten und betreuen.  
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